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Aus der Landvogtzeit von Werdenberg
Bm Dr. Jakob Winteler-Marty

)^m 29. November 1S16 schlössen Könlg Franz I. von
^Frankreich und die XIII Altcn Orte den Ewlgen Frie«
den, der die Grundlage zu allen weitern Abkommen zwi>
schen beiden Ländern wurde. Damit gingen die italleni«
schen Kriege der ersten Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts
zu Ende, welche dle Eidgenossen vor der Katastrophe von
Marlgnano ISIS auf den Höhepunkt ihrer militürlschen
Macht in Europa geführt hattcn. Die Friedensbestlm«
mungen, an welchen stch dle Unterlegenen weltgehend
ein Mitspracherecht auszubringen verstanden hatten,
brachten mit Ausnahme von Domodossola und dem
Eschental den endgültigen Besitz der heutigen, von uns
Deutschschweizern immcr wieder so gern aufgesuchten lta«
lienischen Schweiz, eine Zahlung von nicht weniger als
700 000 Kronen und fllr jeden eidgenössischen Stand
hohe jährliche Pcnsionsgelder.

Die in vier Jahresraten zu entrichtende französische
Kriegsentschädigung wurde auf Grund der Mannschafts,
beteiligung am sog. Dijonerzug 1Z1Z und der mailändl«
schen Feldzüge unter die Orte verteilt. Glarus erhielt
den Betrag von Z0 000 Kronen odcr 45 000 Gulden.
Entgegen damaliger Übung sind diese Gelder nur zu et«

was mchr als dcr Hälfte an dle einzelnen Kricgsteil'
nchmcr und wohl auch an deren Hinterlassene ausbe¬

zahlt wordcn, während der beträchtliche Rest ln
überraschender Weitsicht für den Ankauf der Graf«
s ch a s t W e r d e n b e r g und der Herrschaft Wartau
Verwendung fand.

Erstmals haben dle Glarner während des Schwaben«
krlcges 1499 mit diesem Ländchen nähere Bekanntschaft
gemacht, weil ihnen vornehmlich dort und im Sarganfer«
land der Grenzschutz anvertraut war. Die Grafschaft um«
faßte schon ln früher Zeit das gleichnamige Städtchen,
das heute noch den einstigen Charakter als geschlossene

Siedlung weltgehend bewahrt hat, als ob dort die Jahr«
hunderte stillgestanden wären, ferner die Gemeinden
Buchs, Grabs, Sevelen und dle Gemeinde Grctschins
im Wartauischcn mit dem dortigen einstigen festen Wohn«
türm. In dcr Geschichte taucht dcr Name der Grasschaft
erstmals mlt dem Grasen Hartmann I. von Wcrdenberg«
Sargans im Jahre 12S9 auf. Im Jahre 1402 kam ste

durch Verpfändung an das Grafenhaus Monfort«Tett«
nang. Graf Wilhelm vereinigte 1470 die Hcrrschast
Wartau mit der Grasschaft Werdenberg, aus dessen Erbe
ste 148Z an Graf Johann Peter von Sax«Mlsoz, llbcrgin«
gen. Bon 148S-14Z9 war das Land eine luzernischc
Lanovoatei; in dieser Zeit siel durch einen eidgenössischen
Schiedsspruch die Verwaltung llber Wartau mit



Zlusnahme jener über das Pfarrdorf Gm-
schins an die eidgenössische Landvogtei Sar-
gans, Kirchenpoiitisch aber wurde Hie ganze
Herrschaft durch GInrus verwaltet, so daß da»
aus oft sehr verwickelte Rechtsverhältnisse
entstunden. Kinder aus der Ehe eines Gretschi-
ncrs mit einer Azmooserin z. B. wurden
zwischen bcidcn Landeshcrrcn geteilt, d, h, das
erste, dritte, fünfte Kind wurde ivcrdcubergischer,
das zweite, vierte usw. sarganslscher Untertan.

Zins nicht ganz durchsichtigen Gründen ver-
äußcrtc Luzerit die sür die Stadt weitab
gelegene Vogtei an dle Freiherren von Castelwart
und diese wiederum 1498 an die Freiherren
Friedrich Wolfgang und Georg von Hswen,
Eine uni diese Zeit immer stärker in Erscheinung

tretende allgemeine Verarmung des
Adels inachte offensichtlich auch vor diesen
Freiherren nicht Halt. Am 31. März 1517 verkauften

sie Wcrdenberg und Wartau um bare
ZI 500 Gulden, d. h. um 2500 Gulden weniger,

als sie selbst ausgelegt hattcn, an die

Glarncr. Schon etliche Jahre zuvor hatte man
au der Tagsatzung davon gesprochen, das
Ländchen als eidgenössische Vogtei zu erwerbe,!,

weil ste im Jahre rnnd 1000 Guldcn als
Ertrag abwerft. Allein die Absicht wnrde nicht
verwirklicht und Glarus erhielt damit für fast
ZV0 Jahre eine eigene Vogtei, in die es sich

nicht nichr dreinreden ließ.
Die in diese Kapitalanlage gesetzten

Hoffnungen wurden nlcht getäuscht, auch wenn
zeitweise ihre Rendite nur die Hälfte bctrug,
je nach dcn Auslagen znm Unterhalt an
staatlichen Bauten nnd Einrichtungen und je nach
dcn Erträgnissen der Ernte an Korn und
Wein. Schon 157Z warnte der Glarner Rat
vvr dcm lelchtsiimigen Gerede eines allfälligen
Verkaufs, weil eine „so hübsche, nützliche
Herrschaft minen Herren gar wol anstat". Auch dic

Werdenberger schienen vorerst mit dem
Herrschaftswechsel recht zufrieden gewesen zu sein,

begleiteten doch 1Z0 frohe Gesellen ihren
erstcn Landvogt Jakob Sräger, der stch in den

Mailänderkriegen ausgezeichnet hatte, zur Ja-
nuarsklrchweih nach Glarus. Nlcht wenlger als
9Z Glarner Landvögte saßen ln der Folge während

jewells drei Jahren auf dem stolzen

Schloß über dem Städtchen mtt dem anmutigen,

davor gelagerten Seelein, Sie waren Re-

gierungsvertrcter, Verwalter, militärische
Oberbefehlshaber und Richter in einer Person,

Sic ließen sicb diese Amtswürdc nicht
wenig kosten, mußten sie doch nach der Unsitte der

Zeit ihren lieben Mitlaudleuren für dic großc
Ebre und das zu erwartende Einkommen pro

Kopf beträchtliche Wahlgelder und dcm Stnatc
selbst in Form von sog, Auflagen größere
Gebühren bezahlen. Als die Mißstände nllm arg
wurden, führte man 16Z8 die Loswahl ein.

Wer unter den von der Landsgemeinde
vorausgewählten 3 Bewerbern dle goldene Kngcl



statt bloß eme der 7 silberne» zog, durste iu der
ersten Maihälfte feierlich seiue» Austritt an«
treten. Die Reife erfolgte z» Pferd, im 13.
Jahrhundert aber wenigstens von Sargans
aus init dcr herrschaftlichen Kutsche. Der Bogt
war von zwei amtlichen Boten begleitet, ge«
wohnlich auch von der Frau Landvögtln und
ihrcr Familie. Die wehrfähigen Untertanen
in Wevdenberg hatten bei der Ankunft des
Gefährts mlt Degen und Gewehr Aufstellung zu
nehmen; mlt ihrer feierlichen Eidesleistung
war jeweils dle Amtseinsetzung beendet.

Dic Landesgewalt war nicht gänzllch der
Willkür des Vogtes anheimgegeben. Es gab
ein altcs Landsbuch mit Rechten und
Vergünstigungen der an sich lelbelgencn Untertanen,
ferner das große Lcmdsmandat mit den poli«
zeiiichcn Borschriften, Zinse, Abgaben, Todes«
sail, Leistungen an sog. Weihnachtsholz und
Fastnachtshennen waren in den von Zelt zu
Zeit »euaufgelegten Urbaren oder Zinsrödeln
festgelegt. Sogar etne etgene Hochgerlchtsform
bestand für dle Grafschaft, und das Städtchen
und dessen BUrger selbst genossen noch weitere
kleine Vorrechte. Auch gewisse Untcrbeamte
wie dcr Ammann, der Schreiber, der Weibel
u. a. wurden wenigstens anfänglich ans den
Kreisen der Untertanen erkoren. Trotzdem war
der Landvogt der eigentliche Repräsentant der
glarncrischen Obrigkeit. Er zog die Einkünfte
aus denr Schloßbesitz und seinen Gittern, die
Grnndzlnscn, die Zehnten, Fälle »nd Gelüste eln. Ihm
allein kam das Recht der Jagd und der Fischerei zn und
er setzte die Bußen fUr Vergehen und Übertretungen fest.
Daß cr darauf Bedacht nahm, selne Wahlauslagen nach
Möglichkeit wieder einzubringen, darüber hinaus eln sorg«
loses Leben zu genießen und auch etwelches Erspartes
helmznbringen, versteht stch von sclbst. Gegen allzu hab«
gierige Vögte sorgte die der Obrigkeit abzulegende ge«
nauc Jahresrechnung vor. Daß den Vögten nicht durch«
wegs „goldlanterer" Charakter elgen war, ist angesichts
der menschlichen Natur nicht unverständlich. Wenn die
Werdenberger im FrUhjahr 1798 ihre Befreiungsstunde
mit größter Frende und Genugtuung begrüßt hatten, so

lag es am damals wlrklich überlebten politischen System.
Zweimal während der glarncrischen Herrschaft hatten

dic Untertanen bereits aüfz»mucken versucht. Das erste
Mal geschah cs 1525 im Znsammenhang mit dem deutschen

Bauernkrleg und der sich durchsetzenden Reformation.
Falsch verstandene Frelheitsbcgriffe ließen sie den

Gehorsam wie die Pflichtigen Abgaben versagen. AIs
aber die Obrigkeit mit militärischcr Besetzung drohte,
beugten sie flch. Im sog. Verzicht« und Gnadenbrief vom
November 1525 mußten sie ein schweres Strafgericht über
sich ergchen lassen. Eln zweiter Aufstand img stch in den
Jahren 1719-1721 zu, wozu die grundlose Rückgängig«
machtmg freiwilliger Zugeständnisse eher berechtigten
Anlaß gaben. Diesmal kam es zn einer richtigen milltä«
rifcbcn Okkupation und anschließend zu empfindlichen
Geldstrafen, Vermögenskonsiskationen, Verbannungen
md längerem Entzug der alten Rechte.

In der Reformation hatten sich die Bewohner unter

<55

Führung des Lairdvogts Fridolin Tschudi cirihcllig zum
neuen Glauben dekannr. Daraus leitete Glarus das
Rccht der Pfarrwahl ab, das sogar die hclvetischc Re«
Solution überdauerte. Daß die Pfarrhcrren sich sozusa«
gen ausschließlich aus Glarnern rekrutierten, ist nicht
weiter vcrwnndcrlich. Dic Geistlichen gehörton zur Glar«
ner Synode, die 1577 ins Leben gerufen worden ist.
Bis 17Z8 bestanden vier Pfarreien in dem 4000 bis
5000 Seelen zählenden Ländchcn; im letzgenanntcn
Jahre bauten dic Azmooscr cin eigenes Gotteshaus.

Die Werdcnberger verfügten anch übcr eigencs Mill«
tär. Die gesamte wcbrfähige Mannschaft war in acht
Kompagnien z» 30-100 Mann eingeteilt, besaß seit der
zweiten Hälfte dcs 16, Jahrhunderts cine eigene Fahne
und besorgte vornehmlich den crstcn Grenzschutz. Im
Jahre 17Z4 nocb war kaum die Hälste mlt Feuerwaffen
ausgerüstet; 422 besaßen lediglich Hellebarden, 26 nur
Spieße und 5 bloß Schlachtschwcrrcr. Dle Untertanen
durften mit obrigkeitlicher Erlaubnls ln fremde Kriegs«
dicnste ziehen; ste kamen dadurch auch in den Genuß der
ausländischen Pensionen.

Schon im Februar 1798 erhoben die Untertanen die
Forderung ans bedingungslose Freilassung und Gleich«
stclliing, ivas ihnen am 11. April auf Befürwortung des
letzten Landvogts Johann Heinrich Freitag gewährt
wurde, Nack dem kurzen Traum elner eigenen, selbstän«
diqen Republik ging das Land im nenen Kanton Linth
nnd 180Z im entstehenden Kanton St, Gallen auf. Dle
Abfindung der einst dem Land Glarus cigentümllch ge«
hörenden "Güter beschäftigte sogar die Tagsatzung noch
geraume Zeit.
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